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Gemeinde Hinte 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 

 
 

Dienststelle: Datum: Vorlage Nr.: 
Geschäftsbereich II 11.11.2019 2019/GB II/0326 

  
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Ausschuss für Innere Dienste 19.11.2019  Vorberatung 
Verwaltungsausschuss 25.11.2019  Vorberatung 
Rat 28.11.2019  Entscheidung 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Beratung und Beschlussfassung über die Satzung über das Kinder- und Jugendparlament 
der Gemeinde Hinte 
 
 
Beschluss: 
Der Rat der Gemeinde Hinte beschließt die neue Satzung über das Kinder- und 
Jugendparlament der Gemeinde Hinte. Die alte Satzung tritt mit Inkrafttreten der neuen 
Satzung außer Kraft. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Maximal 840,- Euro Sitzungsgeld pro Jahr. 
Budget für das KiJuPa gemäß Ratsbeschluss. 
 
 
 
Begründung:  
Die erste Satzung für das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) der Gemeinde Hinte wurde 
vom Rat am 14.05.2014 beschlossen und fand Anwendung für die Wahl des ersten Kinder- 
und Jugendparlamentes der Gemeinde Hinte.  
 
Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass die Satzung einige wenige Regelungslücken 
aufwies, welche mit der neuen Satzung geregelt werden. Beispielhaft ist hier der Umgang mit 
zu wenigen Kandidaten zum Wahltermin zu nennen.  
 
Neben der Zahlung eines Sitzungsgeldes soll zukünftig auch eine Online-Stimmabgabe 
ermöglicht werden.  
 
Aufgrund der Vielzahl auch an kleinen Änderungen wurde eine neue Satzung erstellt und 
keine Änderungssatzung zur ursprünglichen Satzung gefertigt. 
 
 
 
Anlagen:  
Kijupa Satzung 
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